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Änderungen bei Photovoltaikanlagen 

 

 

Schon bisher gab es für Anlagenbetreiber die Möglichkeit, PV-Anlagen auf dem 

eigenen Wohnheim bis zu einer Nennleistung von 10 kWp als einkommensteuerlich 
unbeachtliche Liebhaberei zu behandeln.  
 

Bitte Frist beachten: Hierfür ist ein Antrag bis zum 31.12.2022 beim 
Finanzamt zu stellen sofern die PV-Anlage bis 31.12.2021 angeschafft 

wurde! 
 
Die o.g. Regelung soll 2023 ersetzt werden durch eine allgemeine Steuerbefreiung 

für Stromlieferungen aus PV-Anlagen auf Einfamilienhäusern oder gewerblich 
genutzten Gebäuden mit einer Leistung bis 30 kWp. Bei Mehrfamilienhäusern soll 

die Grenze 15 kWp je Wohnung betragen. Werden mehrere Anlagen betrieben, 
darf die Gesamtleistung aller Anlagen 100 kWp nicht übersteigen. 
Darüber hinaus soll bei Verkauf und Installation von PV-Anlagen mit einer Leistung 

bis 30 kWp ab 2023 keine Umsatzsteuer mehr entstehen. Die Betreiber von PV-
Anlagen können dann ohne Nachteile von der Kleinunternehmerregelung Gebrauch 

machen und müssen den von ihnen erzeugten Solarstrom nicht mehr versteuern. 
Die Gesetze für 2023 sind noch nicht verabschiedet. 
 


